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Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung der Ge-
sellschaft befriedigen kann.

Aus einem gegen die Gesellschaft gerichteten vollstreckbaren
Schuldtitel findet die Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschafter
nicht statt.

§ 130. I113.). Wer in eine bestehende Gesellschaft eintritt,
haftet gleich den anderen Gesellschaftern nach Maßgabe der 88 128,
129 für die vor seinem Eintritte begründeten Verbindlichkeiten der

Gesellschaft, ohne Unterschied, ob die Firma eine Aenderung erleidet
oder nicht.

Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber un-
wirksam.

Vierter Titel.

Auflösung der Gesellschaft und Ausscheiden von Gesellschaftern.“

§ 131. I123.) Die offene Handelsgesellschaft wird aufgelöst:
1. durch den Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen ist;
2. durch den Beschluß der Gesellschafter;
8. durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der

Gesellschaft;
durch den Tod eines Gesellschafters, sofern nicht aus dem Gesell-
schaftsvertrage sich ein Anderes ergiebt;
durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines

Gesellschafters;
durch Kündigung und durch gerichtliche Entscheidung.

§ 132. I123 Nr. 5 Satz 2, Nr. 6 Satz 2, 124.] Die Kündigung

eines Gesellschafters kann, wenn die Gesellschaft für unbestimmte Zeit

sir gegangen ist, nur für den Schluß eines Geschäftsjahrs erfolgen;
findmuß mindestens sechs Monate vor diesem Zeitpunkte statt-

en.

4.

5.

6.

8 133. I125.) Auf Antrag eines Gesellschafters kann die Auf-
ng der Gesellschaft vor dem Ablaufe der für ihre Dauer be-

Gunmten Zeit oder bei einer für unbestimmte Zeit eingegangenen
esellschaft ohne Kündigung durch gerichtliche Entscheidung aus-

gesprochen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Ein solcher Grund ist insbesondere vorhanden, wenn ein anderer

Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesent—

rei 1 BGB 726. Die Gesellschaft endigt, wenn der erkennbare Zweck er-
icht oder dessen Erreichung unmöglich geworden ist.

738 bis 740 f. unten zu § 143 S. 99.
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liche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt
oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmög-
lich wird.

Eine Vereinbarung, durch welche das Recht des Gesellschafters,
die Auflösung der Gesellschaft zu verlangen, ausgeschlossen oder diesen
Vorschriften zuwider beschränkt wird, ist nichtig.

§ 134. Eine Gesellschaft, die für die Lebenszeit eines Gesell-
schafters eingegangen ist oder nach dem Ablaufe der für ihre Dauer
bestimmten Zeit stillschweigend fortgesetzt wird, steht im Sinne der
Vorschriften der §8 132, 133 einer für unbestimmte Zeit eingegange-
nen Gesellschaft gleich.

§ 135. I126.] Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters,
nachdem innerhalb der letzten sechs Monate eine Zwangsvollstreckung
in das bewegliche Vermögen des Gesellschafters ohne Erfolg versucht
ist, auf Grund eines nicht blos vorläufig vollstreckbaren Schuldtitels
die Pfändung und Ueberweisung des Anspruchs auf dasjenige erwirkt,“
was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt, so kann
er die Gesellschaft ohne Rücksicht darauf, ob sie für bestimmte oder
unbestimmte Zeit eingegangen ist, sechs Monate vor dem Ende des

Geschäftsjahrs für diesen Zeitpunkt kündigen.
§ 136. Wird die Gesellschaft in anderer Weise als durch

Kündigung aufgelöst, so gilt die Befugniß eines Gesellschafters zur

1 CPO 828 (7291. Die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangs-

vollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte zum Gegenstande
haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht.

Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei welchem der Schuldner

im Deutschen Reich seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, und in Ermangelung
eines solchen das Amtsgericht zuständig, bei welchem in Gemäßheit des § 23
gegen den Schuldner Klage erhoben werden kann.

829 (7301|. Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Ge-
richt dem Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen. Zugleich

hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung
über die Forderung, insbesondere der Einziehung derselben zu enthalten.

Der Gläubiger hat den Beschluß dem Drittschuldner zustellen zu lassen.

Der Gerichtsvollzieher hat den Beschluß mit einer Abschrift der Zustellungs-
urkunde dem Schuldner sofort zuzustellen, sofern nicht eine öffentliche Zu-
stellung erforderlich wird. Ist die Zustellung an den Drittschuldner auf un-

mittelbares Ersuchen des Gerichtsschreibers durch die Post erfolgt, so hat der
Gerichtsschreiber für die Zustellung an den Schuldner in gleicher Weise Sorge
zu tragen. An Stelle einer an den Schuldner im Auslande zu bewirkenden

Zustellung erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post.
Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfän-

dung als bewirkt anzusehen.
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Geschäftsführung zu seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend, bis
er von der Auflösung Kenntniß erlangt oder die Auflösung
kennen muß.

8 137. Wird die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters
aufgelöst, so hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den übrigen
Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen oder bei Gefahr im
Verzuge die von seinem Erblasser zu besorgenden Geschäfte fort—
zuführen, bis die übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm
anderweit Fürsorge treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind
in gleicher Weise zur einstweiligen Fortführung der von ihnen zu
besorgenden Geschäfte verpflichtet. Die Gesellschaft gilt insoweit als
fortbestehend.

Die Vorschriften des Absatz 1 Satz 2, 3 finden auch im Falle
der Auflösung der Gesellschaft durch die Eröffnung des Konkurses
über das Vermögen eines Gesellschafters Anwendung.

8 138. I127.] Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn

ein Gesellschafter kündigt oder stirbt oder wenn der Konkurs über

sein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft unter den übrigen
Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet mit dem Zeitpunkt, in

welchem mangels einer solchen Bestimmung die Gesellschaft aufgelöst
werden würde, der Gesellschafter, in dessen Person das Ereigniß ein-
tritt, aus der Gesellschaft aus.

§ 139. Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß im Falle
des Todes eines Gesellschafters die Gesellschaft mit dessen Erben fort-

gesetzt werden soll, so kann jeder Erbe sein Verbleiben in der Gesell-
cchaft davon abhängig machen, daß ihm unter Belassung des bis-

erigen Gewinnantheils die Stellung eines Kommanditisten ein-
geräumt und der auf ihn fallende Theil der Einlage des Erblassers

seine Kommanditeinlage anerkannt wird.
Nehmen die übrigen Gesellschafter einen dahin gehenden Antrag

des Erben nicht an, so ist dieser befugt, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist sein Ausscheiden aus der Gesellschaft zu erklären.
Die bezeichneten Rechte können von dem Erben nur innerhalb

einer Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem er

von dem Arfalle der Erbschaft Kenntniß erlangt hat, geltend gemacht
werden. Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung
geltenden Vorschriften des 8 206 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: ent-

mrechende Anwendung. Ist bei dem Ablauf der drei Monate das
decht zur Ausschlagung der Erbschaft noch nicht verloren, so endigt
. Frist nicht vor dem Ablaufe der Ausschlagungsfrist.
—

1 Siehe zu HG § 27 (oben S. 48).

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 7
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Scheidet innerhalb der Frist des Absatz3der Erbe aus der Ge—

sellschaft aus oder wird innerhalb der Frist die Gesellschaft auf—
gelöst oder dem Erben die Stellung eines Kommanditisten eingeräumt,
so haftet er für die bis dahin entstandenen Gesellschaftsschulden nur

nach Maßgabe der die Haftung des Erben für die Nachlaßverbind—
lichkeiten betreffenden Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.

Der Gesellschaftsvertrag kann die Anwendung der Vorschriften
der Absätze 1 bis 4 nicht ausschließen; es kann jedoch für den Fall,
daß der Erbe sein Verbleiben in der Gesellschaft von der Einräumung

der Stellung eines Kommanditisten abhängig macht, sein Gewinn-
antheil anders als der des Erblassers bestimmt werden.

§ 140. I128, 130 Abs. 1.] Tritt in der Person eines Ge-
sellschafters ein Umstand ein, der nach § 133 für die übrigen Ge-
sellschafter das Recht begründet, die Auflösung der Gesellschaft zu
verlangen, so kann vom Gericht anstatt der Auflösung die Aus-
schließung dieses Gesellschafters aus der Gesellschaft ausgesprochen
werden, sofern die übrigen Gesellschafter dies beantragen.

Für die Auseinandersetzung zwischen der Gesellschaft und dem
ausgeschlossenen Gesellschafter ist die Vermögenslage der Gesellschaft
in dem Zeitpunkte maßgebend, in welchem die Klage auf Ausschließung
erhoben ist.

8 141. L132.] Macht ein Privatgläubiger eines Gesellschafters
von dem ihm nach 8 135 zustehenden Rechte Gebrauch, so. können
die übrigen Gesellschafter auf Grund eines von ihnen gefaßten Be-
schlusses dem Gläubiger erklären, daß die Gesellschaft unter ihnen fort-
bestehen solle. In diesem Falle scheidet der betreffende Gesellschafter
mit dem Ende des Geschäftsjahrs aus der Gesellschaft aus.

Diese Vorschriften finden im Falle der Eröffnung des Konkurses
über das Vermögen eines Gesellschafters mit der Maßgabe Anwen-

dung, daß die Erklärung gegenüber dem Konkursverwalter zu er-
folgen hat und daß der Gemeinschuldner mit dem Zeitpunkte der

Eröffnung des Konkurses als aus der Gesellschaft ausgeschieden gilt.
§ 142. Sind nur zwei Gesellschafter vorhanden, so kann, wenn

in der Person des einen von ihnen die Voraussetzungen vorliegen,
unter welchen bei einer größeren Zahl von Gesellschaftern seine Aus-
schließung aus der Gesellschaft zulässig sein würde, der andere Ge-

sellschafter auf seinen Antrag vom Gerichte für berechtigt erklärt
werden, das Geschäft ohne Liquidation mit Aktiven und Passiven
zu übernehmen.

Macht bei einer aus zwei Gesellschaftern bestehenden Gesellschaft
ein Privatgläubiger des einen Gesellschafters von der ihm nach § 135

zustehenden Befugniß Gebrauch oder wird über das Vermögen des
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einen Gesellschafters der Konkurs eröffnet, so ist der andere Gesell-

üafter berechtigt, das Geschäft in der bezeichneten Weise zu über-
nehmen.

Auf die Auseinandersetzung finden die für den Fall des Aus-
scheidens eines Gesellschafters aus der Gesellschaft geltenden Vor-

schriften entsprechende Anwendung.
§ 143. 1125 Abs. 1, 3.11 Die Auflösung der Gesellschaft ist,

wenn sie nicht in Folge der Eröffnung des Konkurses über das
Vermögen der Gesellschaft eintritt, von sämmtlichen Gesellschaftern
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Das Gleiche gilt von dem Ausscheiden eines Gesellschafters aus
der Gesellschaft.

Ist anzunehmen, daß der Tod eines Gesellschafters die Auflösung
oder das Ausscheiden zur Folge gehabt hat, so kann, auch ohne daß

ie Erben bei der Anmeldung mitwirken, die Eintragung erfolgen,
soweit einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.
 5 144. Ist die Gesellschaft durch die Eröffnung des Konkurses

überihr Vermögen aufgelöst, der Konkurs aber nach Abschluß eines

1 BG 738. (Art. 130. 131.) Scheidet ein Gesellschafter aus der Ge-
sellschaft aus, so wächst sein Antheil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Ge-

ellschaftern zu. Diese sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die
er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, nach Maßgabe des § 732

732. Gegenstände, die ein Gesellschafter der Gesellschaft zur Be-

nutzung überlassen hat, sind ihm zurückzugeben. Für einen durch Zufall
in Abgang gekommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht

Ersatz verlangen.
zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm

daslenige zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn
ie Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Sind

gemeinschaftliche Schulden noch nicht fällig, so können die übrigen Gesellschafter
em Ausscheidenden, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.

Ver Werth des Gesellschaftsvermögens ist, soweit erforderlich, im Wege
er Schätzung zu ermitteln.

mei 739. Reicht der Werth des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der ge-
inschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus, so hat der Ausscheidende

n übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem Verhältnisse seines
ntheils am Verlust aufzukommen.

Theil Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem Verluste
* welcher sich aus den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden Ge-

zu en ergiebt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäfte so
eendigen, wie es ihnen am vortheilhaftesten erscheint.

über deer Ausgeschiedene kann am Schlusse jedes Geschäftsjahres Rechenschaft
* ie inzwischen beendigten Geschäfte, Auszahlung des ihm gebührenden Be-

98 und Auskunft über den Stand der noch schwebenden Geschäfte verlangen.

7
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Zwangsvergleichs aufgehoben oder auf Antrag des Gemeinschuldners
eingestellt, so können die Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft
beschließen.

Die Fortsetzung ist von sämmtlichen Gesellschaftern zur Ein-
tragung in das Handelsregister anzumelden.

Fünfter Titel.

Liquidation der Gesellschaft.1

§ 145. L133 Abs. 1.]) Nach der Auflösung der Gesellschaft
findet die Liquidation statt, sofern nicht eine andere Art der Aus-

1 Unfallversicherungsgesetze 30./6. 1900 (Röhl 579).

136. Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsen-
tanten, Betriebs= oder Arbeitsaufseher, gegen welche durch strafgericht-
liches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch
Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie
vermöge ihres Amtes Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sind,
herbeigeführt haben, haften für alle Aufwendungen, welche in Folge des
Unfalls auf Grund dieses Gesetzes oder des Krankenversicherungsgesetzes von

den Gemeinden, Armenverbänden, Krankenkassen oder sonstigen Unterstützungs-
kassen (§ 25 Abs. 1) gemacht worden sind. Dieselben Personen haften der

Genossenschaft für deren Aufwendungen auch ohne Feststellung durch straf-
gerichtliches Urtheil. Ist der Unfall durch Fahrlässigkeit mit Außeracht-
lassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amtes, Berufs
oder Gewerbes verpflichtet sind, herbeigeführt, so ist die Genossenschaftsver-
sammlung befugt, von der Verfolgung des Anspruchs abzusehen. Durch das
Statut kann diese Befugnis auf den Vorstand übertragen werden.

In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft,
eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres
Vorstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Ge-
nossenschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle.

Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwerth

gefordert werden.

§ 138. Der Anspruch (8 136 Abs. 1, Satz 1) verjährt in achtzehn
Monaten an dem Tage, an welchem das strafgerichtliche Urtheil rechtskräftig

geworden ist, im übrigen in zwei Jahren nach dem Unfalle. Die Anrufung

der Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung [8 137 Abs. 1| unter-
bricht die Verjährung.

Die Bestimmung des § 135 Abs. 3 findet Anwendung.
148. Die Strafvorschriften der 88 146, 147 finden auch gegen die

gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen gegen
die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder einge-
tragenen Genossenschaft, sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft,
Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.

G 30./6. 00, Un fallversicherungsgesetz für Land- und Forst--
wirtschaft (RGBl 641).
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